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Sitzungsvorlage

Federführend:
61 Stadtplanungsamt

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2021/4151-61

öffentlich

18.03.2021
Thomas Beese

Bebauungsplanverfahren Nr. 305 K
für den Bereich nördlich der Zollnerstraße, zwischen Bahntrasse Erfurt-
Nürnberg und Brennerstraße
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Bebauungsplan der Innenentwicklung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

31.03.2021 Bau- und Werksenat Entscheidung

- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
- Billigung des Bebauungsplan-Konzeptes
- Auftrag zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
- Auftrag zur Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1

BauGB

I. Sitzungsvortrag:

1. Anlass und Ziel der Planung

Im Zuge der Realisierung der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Berlin und München sind in Bam-
berg entlang der Bahnstrecke umfassende Bau- und Neuordnungsmaßnahmen erforderlich.

Im Bereich östlich der Bahntrasse, zwischen Brennerstraße und Zollnerstraße sieht die Planung der Bahn 
auf Teilbereichen der aktuell bestehenden Bahnbetriebsflächen sowie zukünftig nicht mehr genutzten 
Gleisanlagen eine Ausweisung grünordnerischer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vor.

Für diesen Bereich der an der Brennerstraße innerstädtisch, zentral gelegenen und bereits erschlossenen 
Flächen verfolgt die Stadt andere planerische Ziele in Form einer gewerblichen Nutzung.

Ziel der Planung ist es, die nach dem Bahnausbau freiwerdenden Flächen für diese städtischen Vorhaben 
bauleitplanerisch vorzubereiten und planungsrechtlich zu sichern.

2. Lage und Beschreibung des Plangebietes

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Rand der Bamberger Innenstadt und grenzt direkt an die Bahntras-
se Erfurt-Nürnberg an. Es befindet sich in fußläufiger Entfernung circa 5 Minuten vom Bamberger Bahn-
hof entfernt. Die Brennerstraße im Osten und die Zollnerstraße im Süden fassen neben der westlich an-
grenzenden Bahntrasse das Plangebiet ein, im Norden grenzt das Gelände der Mälzerei Weyermann an. 
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Die Zollnerstraße verläuft zur Bahnunterführung abfallend in Richtung Südwesten und wird durch eine 
straßenbegleitende Böschung vom übrigen Plangebiet räumlich getrennt. 

An dieser Stelle und westlich an die Bahntrasse angrenzend sehen die im Rahmen der Planfeststellung der 
Deutschen Bahn zur Auslegung bereitgestellten Planunterlagen (Landschaftsplanerischer Begleitplan) 
Baumpflanzungen zur Sicherung des Lokalklimas und zum Ausgleich entsprechend der Baumschutzver-
ordnung der Stadt Bamberg vor.

Abbildung: Ausschnitt aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan – Planfeststellungsverfahren der Deutschen Bahn

Die beplante Fläche dient zum einen als Standort für einen sogenannten Craft Beer Fan Shop des ansässi-
gen Mälzereibetriebes Michael Weyermann GmbH & Co. KG. Weitere Flächen im rückwärtigen Bereich 
des Areals dienen bahnbetriebsbezogenen Nutzungen in Form von baulichen Anlagen und Gleisanlagen. 
Des Weiteren befindet sich eine ehemalige, bereits brachgefallene Gewerbeanlage (ehemaliger Motorrad-
handel) am südlichen Rand des Geltungsbereichs an der Brennerstraße.

Durch die direkt anliegende Bushaltestelle Brennerstraße, welche von mehreren Stadtbuslinien regelmä-
ßig angefahren wird sowie durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Bahnhof mit ICE-Systemhalt be-
sitzt die Fläche eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Die fußläufige Erreichbarkeit ist ebenfalls als gut ein-
zuschätzen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 305 K umfasst insgesamt circa 1,5 ha und schließt die 
Flurnummern 5140/22, 5722/5, 5722/3, 5140/11, 5140/17, 5720, 5719 und in Teilbereichen die Flur-
nummern 5219/2 und 5140/10 mit ein.

3. Art des Verfahrens

Der Bebauungsplan wird mit integriertem Grünordnungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB aufgestellt, da es sich um eine Wiedernutzbarmachung von bereits bebauten Flächen 
handelt.

Von der Möglichkeit der Beschleunigung wird aufgrund der Komplexität allerdings kein Gebrauch ge-
macht, das Verfahren wird mit zwei Beteiligungsschritten durchgeführt.
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Es wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB im Rahmen des vereinfachten Verfahrens auf die Erarbeitung eines 
Umweltberichtes verzichtet.

Die geplanten Darstellungen des Bebauungsplanes weichen in Teilen von der Darstellung des Flächen-
nutzungsplanes ab. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird der Flächennutzungsplan im Wege der Be-
richtigung angepasst.

4. Rechtliche Rahmenbedingungen

4.1 Darstellung im Flächennutzungsplan

Das Plangebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan, Teilplan Art der Nutzung zum Großteil als 
gemischte Baufläche dargestellt. Westlich der Bestandsgebäude der deutschen Bahn grenzen Flächen für 
Bahnanlagen an. Entlang dieser Grenze der Flächendarstellungen verläuft die Signatur für Nutzungsein-
schränkungen oder Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen. Im südlichen Teil 
des Geltungsbereichs an der Zollnerstraße ist der Randbereich des Sanierungsgebietes „Aktive Kettenbrü-
cke-Königstraße-Bahnhof“ dargestellt.

Der Teilplan Landschaftsplan weist das Gebiet zum Großteil als Wohnsiedlungsbereich und darüber hin-
aus als Bereich mit zu verbessernder Grünausstattung aus. Die südliche Hälfte des Geltungsbereichs ist 
Teil der Grünverbindung „Giechburgblick“, welche die Bereiche der Unteren Gärtnerei mit der Garten-
stadt verbindet. Jenseits des Geltungsbereichs verläuft im Süden entlang der Zollnerstraße eine Hauptwe-
gebeziehung, welche die Innenstadt unter anderem mit der Gartenstadt verbindet. Westlich der Bestands-
gebäude der deutschen Bahn grenzen Flächen für Bahnanlagen an, analog zum Teilplan Art der Nutzung.

4.2 Planungsrechtliche Grundlage

Innerhalb des Geltungsbereichs existiert kein Bebauungsplan. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 
bisherige Nutzung auf dem Areal großteils Bahnzwecken diente. Nach Rückbau der Gleisanlagen und 
Rücknahme der bahnbetrieblichen Nutzungen steht das Plangebiet für planerische Entwicklungen der 
Stadt zur Verfügung.

Am östlichen Rand des Geltungsbereichs verläuft der Baulinienplan Nr. 21 B aus dem Jahre 1902. Der 
Plan sieht für diesen Bereich eine Baulinie entlang der Brennerstraße vor, um eine geordnte, straßenstän-
dige Bebauung zu entwickeln. 

4.3 Planfeststellung für das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Schiene Nr. 8 „Planfeststellungsab-
schnitt 22 – Bamberg“

Die Planfeststellungs-Unterlagen der DB Netz AG sehen im Bereich nördlich der Zollnerstraße zwischen 
Bahnstrecke und Brennerstraße eine Ausweisung von Grünflächen mit Baumneupflanzungen sowie die 
Errichtung eines Modulgebäudes vor.

4.4 Sanierungsgebiet

Das Plangebiet liegt im nordöstlichen Randbereich des Sanierungsgebietes „Aktive Kettenbrücke-Königs-
traße-Bahnhof“. Im Bereich der Zollnerstraße gilt es, den Sanierungszielen zufolge, Fußwege- und Haup-
tradwegeverbindungen zu stärken. Die Böschungsbereiche der Zollnerstraße sind grünplanerisch zu ent-
wickeln und mit Baumneupflanzungen zu versehen.

4.5 Vorkaufsrechtssatzung 

In der gleichen Sitzung des Bau- und Werksenates am 31.03.2021 liegt eine Satzung über ein besonderes 
Vorkaufsrecht gem. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Bereich „Zollnerstr./Brennerstr.“ zur Beschluss-
fassung vor (VO/2021/4098-61). Über dieses Instrument soll zusätzlich eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung abgesichert werden. 

4.6 Denkmalschutz

Im Plangebiet werden keine denkmalpflegerischen Belange berührt. 
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4.7 Eigentumsverhältnisse

Die vom Bebauungsplanverfahren betroffenen Grundstücke befinden sich zum Großteil im Besitz der 
Deutschen Bahn (DB Netz AG). Das Grundstück Brennerstraße 15 befindet sich in Privateigentum.

4.8 Umwelt- und Naturschutz

Für das Plangebiet gilt die städtische Baumschutzverordnung vom 27.05.1993. Diese ist für den beplanten 
Bereich zu berücksichtigen und findet in Eingriffsfällen entsprechend Anwendung.

Es sind keine eingetragenen Biotope innerhalb des Areals bekannt. Ebenso ausgeschlossen ist ein Eingriff 
in Natura 2000 FFH klassifizierte Landschaften, da das innerstädtische Gebiet nicht als solches deklariert 
ist.

5. Konzept der städtebaulichen Planung

Im Plangebiet verfolgt die Stadt für die nicht mehr für Bahnzwecke erforderlichen Flächen im Wesentli-
chen zwei Ziele. Zum einen die Ausweisung von gewerblich nutzbaren Flächen in innerstädtischer, zen-
traler Lage entlang der Brennerstraße. Zum anderen die grünordnerischen Ziele des Landschaftsplanes 
(Grünverbindung) im Bereich der Zollnerstraße durch Festsetzung öffentlicher Grünflächen zu sichern 
und mit einer stadtraumorientierten Nutzung zu vereinbaren. 

Entlang der Brennerstraße ist für die beplante Fläche eine Ausweisung als Gewerbegebiet mit zweireihi-
ger Bebauung vorgesehen. Das Gebäude der Mälzerei Weyermann wird in die Planungen integriert, ge-
nießt Bestandschutz und findet sich innerhalb der neugefassten Baurahmen für gewerbliche Nutzung wie-
der.
Durch die Festsetzung von mind. III und max. IV Geschossen wird eine, der Lage entsprechend, hohe 
Ausnutzungsmöglichkeit eröffnet. Mit einer max. Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und einer max. Ge-
schossflächenzahl (GFZ) von 2,4 werden die Obergrenzen der BauNVO für das Maß der baulichen Nut-
zung übernommen.
Um ein geordnetes Straßenbild zu erzeugen, wird auf einem Teilstück parallel zur Brennerstraße eine 
Baulinie für eine durchgehende Bebauung festgesetzt, um so eine Geschlossenheit der zukünftigen Be-
bauung zu gewährleisten. Diese Festsetzung entspricht zum Teil der vorgegebenen Baulinienführung des 
Baulinienplanes Nr. 21 B aus dem Jahr 1902. Auf Höhe der Brennerstraße 15 wird durch die Festsetzung 
des Bebauungsplanes Nr. 305 K ein Rücksprung der Gebäudeflucht vorgenommen, analog zur Ausfüh-
rung auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Diese neue Festlegung der Baulinie ersetzt somit für die-
sen Bereich die bisher gültige Darstellung des Baulinienplanes Nr. 21 B.

Die nördlich der Zollnerstraße durch das Plangebiet verlaufenden städtischen Kanalanlagen werden im 
Bebauungsplan durch Festsetzung von Leitungsrechten mit Schutzstreifen planerisch gesichert und künf-
tig von Bebauung freigehalten. Die Flächen sind, wie bereits beschrieben, als öffentliche Grünflächen mit 
Baumpflanzungen dargestellt und sollen den Verkehrsraum des Kreuzungsbereiches ergänzen und räum-
lich öffnen.

6. Grünordnung

Integriert in den Bebauungsplan wird ein Grünordnungsplan erstellt, der den Bebauungsplan ergänzt und 
hinsichtlich des Baumbestandes, der Freiflächengestaltung und des naturschutzfachlichen Gesamtaus-
gleichbedarfs Aussagen treffen wird.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass das Plangebiet bereits eine starke Versiegelung der Fläche aufweist. 
Um den Darstellungen des Landschaftsplans nachzukommen, der den Planbereich als „Bereich mit zu 
entwickelnder Grünausstattung darstellt, wird festgesetzt, dass zukünftig bei Neubau-Maßnahmen die 
Grundstücksfreiflächen, soweit sie nicht als Zufahrten oder als Flächen sonstiger Nutzung erforderlich 
sind versickerungsfähig auszubilden und gärtnerisch anzulegen bzw. zu erhalten sind. Zudem werden 
Gebote zur extensiven Flachdachbegrünung und zur Begrünung geschlossener, fensterloser Fassaden 
vorgesehen.

Am westlichen Rand des Geltungsbereiches werden kleine Teilflächen, analog zu den Planungen der 
Deutschen Bahn (Landschaftspflegerischer Begleitplan) als Ausgleichsflächen in Form von Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SEP-Flächen) dar-
gestellt. Weitere südlich an der Zollnerstraße gelegene Flächen werden, aufgrund der festzusetzenden 
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Leitungsrechte für die städtischen Kanalanlagen, als öffentliche Grünflächen dargestellt. Die festgesetzten 
Grünmaßnahmen werden durch Pflanzgebote von Laubbäumen ergänzt.

7. Eingriffs – Ausgleichs – Regelung

Für die von der Bahn im Rahmen der Planfeststellung im Plangebiet des hier gegenständlichen Bebau-
ungsplanes vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen stehen diese Flächen für die Bilanzierung 
der Bahnausbau-Maßnahmen nicht zur Verfügung und müssen an anderer Stelle nachgewiesen werden. 
Hingegen können Baumersatzpflanzungen, die im Zuge der Planfeststellung im Vollzug der Baumschutz-
verordnung erforderlich werden hier durchaus erfolgen.

Bezüglich einer anderen Verortung der naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen gehen erste 
Überlegungen dahin, entsprechende Ersatzmaßnahmen östlich der Bahn vorzusehen, um die Grünverbin-
dung vom Volkspark über den Raatschkatlweg sowohl zur Pfisterbrücke als auch zur Moosstraßenunter-
führung zu intensivieren und zu stärken. Entsprechende Überlegungen wurden bereits durch einen Land-
schaftsarchitektonischen Entwurf formuliert und finden im Bebauungsplanverfahren Nr. 305 J 
(VO/2021/4149-61) das in der gleichen Sitzung vom Bau- und Werksenat am 31.03.2021 zum Aufstel-
lungsbeschluss vorliegt ihren planerischen Ausdruck. 

8. Artenschutz

Zum Stand des Aufstellungsbeschlusses wird angenommen, dass eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung für die vorliegende Planung nicht zu veranlassen ist.

Der Bebauungsplan setzt fest, dass vor Abbrucharbeiten bestehender Bebauung diese auf Vogel- und 
Fledermausvorkommen zu überprüfen sind. Um Tötung von Insekten durch Anlockungseffekte zu ver-
meiden, wird darauf hingewiesen, dass zur Beleuchtung der Außenanlagen/Straßenanlagen insektenscho-
nende Leuchtmittel zu verwenden sind.

9. Immissionsschutz

Inwieweit sich durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes und die vorhandene verkehrliche 
Situation (Bahntrasse, Zollner-Unterführung, Brennerstraße) Auswirkungen hinsichtlich einer Lärmbelas-
tung für die geplante Nutzung und davon ausgehend auf das angrenzende Wohngebiet östlich der Bren-
nerstraße ergeben, muss im weiteren Verfahren geklärt werden. Bei Bedarf ist ein Immissionsschutz-Gut-
achen zu beauftragen. Ergebnisse einer etwaigen Untersuchung sind dann im Text- und Planteil des Be-
bauungsplanes zu integrieren.

10. Umweltbelange 

Da das Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durchgeführt wird, sind 
eine Umweltprüfung und die Erstellung eines Umweltberichtes nicht erforderlich.

Bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung findet die Eingriffs-Ausgleichs-Regelung keine Anwen-
dung. Gemäß den Bestimmungen des § 13a BauGB gelten Eingriffe im Sinne der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelungen als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

11. Flächennutzungsplan

Wie bereits unter 4.1 beschrieben, stellt der Flächennutzungsplan das Plangebiet zum einen als gemischte 
Baufläche, zum anderen als Fläche für Bahnanlagen dar. Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 
BauGB zu entsprechen ist eine Änderung der Darstellung hin zu gewerblicher Baufläche und Grünflächen 
erforderlich. Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, soll von der Möglichkeit 
gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB Gebrauch gemacht werden, den Flächennutzungsplan im Wege der Be-
richtigung anzupassen. 

12. Beschlussantrag

Es wird beantragt, die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 305 K zu beschließen, das Plankon-
zept zu billigen und die Verwaltung zu beauftragen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.



Vorlage VO/2021/4151-61 der Stadt Bamberg Seite: 6/6

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Bau- und Werksenat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

2. Der Bau- und Werksenat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 305 K für das im Plan des Stadtplanungsamtes vom 31.03.2021 abgegrenzte Gebiet.

3. Der Bau- und Werksenat billigt das Bebauungsplan-Konzept 305 K vom 31.03.2021 mit Begrün-
dung vom 31.03.2021.

4. Der Bau- und Werksenat beauftragt die Verwaltung die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

5. Der Bau- und Werksenat beauftragt die Verwaltung die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zu unterrichten.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

- Anlage 1 – Bebauungsplankonzept vom 31.03.2021
- Anlage 2 – Begründung zum Bebauungsplankonzept vom 31.03.2021

Verteiler:


